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MANDANTEN INFORMATIONEN 

April/Mai/Juni 2020 
 

 

 

 

 

 
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 

 
SELTEN HAT EIN THEMA DIE NACHRICHTEN DIESER WELT SO BESTIMMT, WIE DIE CORONA-PANDEMIE. DIE GLOBALE AUSBREITUNG HAT NICHT 

NUR GESUNDHEITLICHE, SONDERN AUCH WIRTSCHAFTLICHE FOLGEN, DIE ES ZU MEISTERN GILT. WIR GEBEN EINEN KURZEN ÜBERBLICK ÜBER 

DIE VON DER BUNDESREGIERUNG UND DEN BUNDESLÄNDERN BESCHLOSSENEN FÖRDERANGEBOTE UND HINWEISE DARAUF, WO SIE IM 

INTERNET WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN. BESONDERS EMPFEHLEN WIR IHNEN DIE HOMEPAGE VON HLB DEUTSCHLAND, AUF DER 

UMFASSEND, STRUKTURIERT UND LAUFEND AKTUALISIERT ÜBER KURZFRISTIG WIRKENDE UNTERSTÜTZUNGSMAßNAHMEN DURCH STEUER-

ERLEICHTERUNGEN, KREDITHILFEN, ZUSCHÜSSE, KURZARBEITSREGELUNGEN UND VIELES ANDERES MEHR INFORMIERT WIRD.  

 

AUCH UNABHÄNGIG VOM CORONAVIRUS KÖNNEN GESCHÄFTSFÜHRER KRANK WERDEN UND DAMIT FÜR DIE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 

AUSFALLEN. WURDEN KEINE VORSORGEMAßNAHMEN GETROFFEN, FÜHRT DIESER FALL FÜR DAS UNTERNEHMEN SCHNELL ZU EINEM EXIS-

TENZIELLEN RISIKO. WIR ERLÄUTERN, WELCHE DOKUMENTE UND INFORMATIONEN IN EINEN „NOTFALLKOFFER“ FÜR GESCHÄFTSFÜHRER UND 

UNTERNEHMER GEHÖREN. 

 

ZU DIESEN UND DEN WEITEREN THEMEN WÜNSCHEN WIR IHNEN EINE AUFSCHLUSSREICHE LEKTÜRE! 

 

BLEIBEN SIE GESUND! 

 

 

Termine 

Steuerart Abgabetermin/ 
Fälligkeit  

  Zahlungstermin 

 bei Überweisung bei Zahlung durch Scheck 

Umsatz-, Lohnsteuer 

14.04.2020 
11.05.2020 
10.06.2020 

17.04.2020 
14.05.2020 
15.06.2020 

07.04.2020 
08.05.2020 
05.06.2020 

Gewerbesteuer 15.05.2020 18.05.2020 12.05.2020 

Sozialversicherung1 

24.04.2020 
25.05.2020 
24.06.2020 

28.04.2020 
27.05.2020 
26.06.2020 

Einkommensteuer-/ 

Körperschaftsteuervorauszahlung 
10.06.2020 10.06.2020 

1 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich zum drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Die Beitragsnachweise sind bis 

spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle zu übermitteln.  
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I. Wichtige weitere Fristen und Termine 2020* Für 

  

April Keine weiteren Fristen und Termine 

 
Mai 

15.05.2020 Hinterlegung einer Vollständigkeitserklärung für Verkaufs-
verpackungen betreffend 2019 bei der Zentralen Stelle 
Verpackungsregister: Die Vollständigkeitserklärung ist von 
einem bei der Zentralen Stelle offiziell registrierten Sach-
verständigen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder verei-
digten Buchprüfer zu prüfen. 

 
31.05.2020 Beihilfen für indirekte CO2-Kosten: Ablauf der Antragsfrist 

(Ausschlussfrist) auf Strompreiskompensation für das Jahr 
2019. Der Antrag ist elektronisch zu stellen und von einem 
Wirtschaftsprüfer zu prüfen. 

 
31.05.2020 Mitteilung von Basisangaben sowie selbst erzeugter und 

verbrauchter umlagepflichtiger Strommengen an Übertra-
gungsnetzbetreiber. 

 
31.05.2020 Mitteilung zu im Vorjahr gelieferten und verbrauchten 

Strommengen für EEG-Endabrechnung gegenüber Übertra-
gungsnetzbetreiber. Voraussetzung ist der Prüfungsver-
merk eines Wirtschaftsprüfers. 

 
31.05.2020 Meldepflicht nach Umwandlungssteuerrecht in den sieben 

Jahren nach einer Einbringung von Betrieben, Teilbetrie-
ben, Mitunternehmeranteilen oder Anteilen an einer Kapi-
talgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft hinsichtlich 
- der Zurechnung der Anteile an der übernehmenden Kapi-
talgesellschaft, die der Einbringende als Gegenleistung er-
halten hat, und  
- der Zurechnung der eingebrachten Anteile an Kapitalge-
sellschaften. 
Zu melden sind die Verhältnisse zum abgelaufenen Jahres-
tag der Einbringung. 

 
31.05.2020 Informationen von Kapitalgesellschaften an ihre Gesell-

schafter über die Möglichkeit zum Widerspruch gegen die 
Mitteilung der Kirchenzugehörigkeit durch das Bundeszent-
ralamt an die Gesellschaften im Zusammenhang mit der 
Einbehaltung von Abgeltungsteuer auf Dividendenzahlun-
gen im Jahr 2021 

 
Juni 

30.06.2020 Dokumentation internationaler Verrechnungspreise:  
Frist für die Dokumentation von außergewöhnlichen Ge-
schäftsvorfällen des Vorjahres mit ausländischen verbun-
denen Unternehmen 

 

 
 
 

Unternehmen, die Verkaufspa-
ckungen in Verkehr bringen 
 
 
 
 
 
 
Sehr stromintensive Unternehmen 
 
 
 
 
Eigenversorger und Eigenerzeuger  
 
 
 
 
Stromintensive Unternehmen, 
Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men 
 
 
 
Einbringungsfälle der vergangenen 
sieben Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalgesellschaften 
 
 
 
 
 
 
 
Steuerpflichtige mit Tochtergesell-
schaften oder Betriebstätten im 
Ausland 
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30.06.2020 Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019. Für 
kleine Kapitalgesellschaften mit einem vom Kalenderjahr 
abweichenden Geschäftsjahr ist zu beachten, dass die Auf-
stellungsfrist für den Jahresabschluss sechs Monate nach 
Ablauf des Geschäftsjahres endet. 

 

30.06.2020 Ablauf der Antragsfrist für Vorsteuervergütungsanträge 
2019 durch Nicht-EU-Unternehmen an das Bundeszentral-
amt für Steuern. Betrifft z.B. Nicht-EU-Tochtergesell-
schaften deutscher Mutterunternehmen. 

 

30.06.2020 Optionaler Sperrvermerk hinsichtlich Religionszugehörig-
keit: 
Antrag an das Bundeszentralamt für Steuern auf einen 
Sperrvermerk, um den Abzug von Kirchensteuer auf Zins- 
und Dividendenerträge etc. durch Banken oder Kapitalge-
sellschaften zu verhindern. 

 

30.06.2020 EEG-Umlage: Antrag auf teilweise Befreiung von der EEG-
Umlage für 2021. Voraussetzung ist der Prüfungsvermerk 
eines Wirtschaftsprüfers. 

 

Juli 

31.07.2020 Frist für die Abgabe von Jahressteuererklärungen 2019. 
Grundsätzliche Fristverlängerung bis 28.2.2021, wenn die 
Steuererklärung durch einen Steuerberater erstellt wird. 

 

31.07.2020 Dokumentationsfrist für Leistungsbezüge bei Zuordnungs-
wahlrechten zum Unternehmens- oder Privatvermögen 
zwecks Sicherstellung des Vorsteuerabzugs 

 

31.07.2020 Meldung zur EEG-Umlagenbefreiung an die Bundesnetza-
gentur 

 

Hinweis: *Die Übersicht enthält lediglich eine Auswahl an besonderen Fris-
ten. Regelmäßig wiederkehrende Fristen und Termine, z.B. Um-
satz- und Lohnsteuervoranmeldungen, Kapitalertragsteueranmel-
dungen oder auch Zahlungstermine, bleiben zu Gunsten der Präg-
nanz ungenannt.  

Kleine Kapitalgesellschaften 
 
 
 
 
 
 
Unternehmen im Nicht-EU-Ausland 
 
 
 
 
 
Kirchensteuerpflichtige 
Personen 
 
 
 
 
 
 
Stromintensive Unternehmen 
 
 
 
 
 
 
Alle Steuerpflichtigen 
 
 
 
Umsatzsteuerpflichtige 
 
 
 
 
Eigenstromerzeuger 
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II. Steuern 
 

1. Hilfen in der Corona-Krise Für alle Unternehmen und Selbst-
ständige 

Anlässlich der Corona-Pandemie verabschiedet so gut wie jedes Land innerhalb 
und außerhalb Europas Notfallpakete und Rettungsprogramme. So auch in 
Deutschland. Die Bundesregierung, die einzelnen Bundesländer sowie die Fi-
nanzverwaltung stellen Unternehmen und Selbständigen eine Reihe von Hilfs-
maßnahmen zur Verfügung, die die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Krise abmildern sollen. 

 

1. Kurzarbeit 

Die Zugangsvoraussetzungen für die Beantragung von Kurzarbeitergeld wurden 
erleichtert. Dieses kann beantragt werden, wenn 10% (bisher: ein Drittel) der 
Arbeitnehmer von Arbeitsausfall betroffen sind. Die Bundesagentur für Arbeit 
übernimmt dann bis zu 67% des ausgefallenen Nettolohns. Zudem werden die 
Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe erstattet. 

 

2. Steuerliche Erleichterungen 

Unternehmen und Selbstständige, die durch die Corona-Pandemie unmittelbar 
betroffen sind, können bei ihrem zuständigen Finanzamt die Herabsetzung von 
Steuervorauszahlungen für 2020 sowie die Stundung der in den kommenden 
Tagen und Wochen fälligen Steuerzahlungen für Vorjahre beantragen. Zudem 
soll auf Vollstreckungsmaßnahmen und die Festsetzung von Säumniszuschlägen 
verzichtet werden. 

 

3. Liquiditätshilfen 

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie die einzelnen Landesbanken 
haben ihre Förderprogramme mittlerweile wesentlich ausgeweitet. Entspre-
chende Kredite werden den Unternehmen ausschließlich über die Hausbanken 
zur Verfügung gestellt. Zudem gibt es Zuschüsse von Bund und Ländern für Frei-
berufler, Solo-Selbständige sowie Kleinunternehmen, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen, aber steuerpflichtig sind. 

 

4. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

Arbeitgeber, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind, können bei den 
jeweiligen Krankenkassen eine Stundung der Sozialversicherungsbeiträge für die 
Monate März und April 2020 beantragen. Voraussetzung ist, dass der Arbeitge-
ber zunächst andere Entlastungsmöglichkeiten des Staates (z.B. Anordnung von 
Kurzarbeit, Nutzung von Fördermitteln) wahrgenommen hat. 

 

5. Insolvenzantragspflicht 

Die Pflicht zur Stellung eines Insolvenzantrags wird bis zum 30.9.2020 ausge-
setzt, wenn die Überschuldung und/oder Zahlungsunfähigkeit des betroffenen 
Unternehmens auf den Folgen der Covid-19-Pandemie beruht. 

Es werden eine Reihe von Hilfs-
maßnahmen zur Verfügung gestellt, 
um die Auswirkungen abzumildern. 
Dazu gehören: 

 

 

 

 

 verbesserte Regelungen zur 
Kurzarbeit 

 

 

 

 

 Herabsetzung der Steuervo-
rauszahlungen für das Jahr 
2020 sowie Stundung fälliger 
Steuerzahlungen 

 

 

 

 

 verbesserte Förderkredite 
sowie Zuschüsse von Bund und 
Ländern 

 

 

 

 

 

 ggf. Stundung der Sozialversi-
cherungsbeiträge für die Mo-
nate März und April 2020 

 

 

 

 ggf. Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht bis 
30.9.2020 

  

Weitere, laufend aktualisierte Information erhalten Sie auf der Internetseite von HLB Deutschland unter 
https://www.hlb-deutschland.de/corona-news/. Sofern Sie zu den einzelnen Punkten Fragen haben oder detaillier-
tere Auskünfte benötigen, sprechen Sie uns bitte an. 

 

https://www.hlb-deutschland.de/corona-news/
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2. Neuregelung bei Krankenversicherungsbeiträgen auf Versorgungsbezüge Für Arbeitgeber und Betriebsrent-
ner 

Arbeitgeber, die Versorgungsbezüge (z.B. Betriebsrenten) an weniger als 30 
Versorgungsempfänger auszahlen, konnten sich bisher bei den Krankenkassen 
vom Einbehalt der darauf entfallenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträ-
ge befreien lassen. Die Rentner mussten die Beiträge dann selbst an die Kran-
kenkasse entrichten. 
 
Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung hat sich dies seit dem 1.7.2019 geän-
dert. Arbeitgeber müssen jetzt bei allen Versorgungsempfängern, die gesetzlich 
krankenversichert sind, den Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag einbehal-
ten und an die Krankenkassen abführen. Bei freiwillig gesetzlich oder bei privat 
krankenversicherten Rentnern sind weiterhin keine Beiträge einzubehalten.  
 
Arbeitgeber sollten kurzfristig prüfen, ob sie die gesetzlichen Neuregelungen 
einhalten. 
 

Seit dem 1.7.2019 müssen Arbeit-
geber bei allen Versorgungsemp-
fängern, die gesetzlich krankenver-
sichert sind, die Kranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge einbehal-
ten und an die Krankenkassen ab-
führen. Die bisher unter bestimm-
ten Voraussetzungen mögliche Be-
freiung wurde gestrichen. 

  

3. Aktuelle Entwicklungen zur Gehaltsumwandlung Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

In einem Sonderrundschreiben hatten wir Anfang des Jahres bereits über das 
Urteil des Bundesfinanzhofs vom 1.8.2019 berichtet, in dem die Umwandlung 
von steuerpflichtigem Barlohn in steuerbegünstigte Sachbezüge anerkannt wur-
de. 
 
Dieses Urteil wollte die Finanzverwaltung durch eine Gesetzesänderung nicht 
anwenden. Die entsprechende Passage vom 16.1.2020 wurde aber im Februar 
2020 aus dem Gesetzentwurf gestrichen. Es ist wahrscheinlich, dass die Finanz-
verwaltung mit einer weiteren Gesetzesinitiative einen neuen Anlauf gegen die 
für Steuerpflichtige günstige Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs unter-
nimmt. 
 
Bereits am 5.2.2020 hat das Bundesfinanzministerium mit einem sog. Nichtan-
wendungserlass reagiert und die Finanzämter angewiesen, das Urteil des Bun-
desfinanzhofs zunächst nicht anzuwenden.  
 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung erfolgt eine Leistung nur dann zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, wenn 

 die Leistung nicht auf den Arbeitslohn angerechnet wird, 

 der Anspruch auf Arbeitslohn nicht herabgesetzt wird,  

 die Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen Erhö-
hung des Arbeitslohns gewährt wird und  

 bei Wegfall der Leistung sich der Arbeitslohn nicht erhöht. 
 

Im Rahmen dieser Grenzen können Sachbezüge steuerbegünstigt gewährt wer-
den. 
 
Dagegen ist von Gestaltungen abzuraten, die auf der günstigeren Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs basieren. Weil hier mit einer Ablehnung durch die 
Finanzverwaltung zu rechnen ist, bliebe anschließend nur der Weg zu den Fi-
nanzgerichten. 
 

In einem Sonderrundschreiben 
hatten wir über Entwicklungen bei 
Sachbezügen von Arbeitnehmern 
berichtet. 
 
Ein für Steuerpflichtige günstiges 
Urteil des Bundesfinanzhofs wollte 
die Finanzverwaltung durch eine 
Gesetzesänderung nicht anwenden. 
 
 
 
Weil diese bisher nicht durchge-
setzt werden konnte, hat das Bun-
desfinanzministerium die allgemei-
ne Anwendung des Urteils unter-
sagt. 
Nach Meinung der Finanzverwal-
tung liegt ein steuerbegünstigter 
Sachbezug nur dann vor, wenn die 
nebenstehenden Voraussetzungen 
erfüllt sind. 
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4. Überlassung von Fahrrädern und E-Bikes an Arbeitnehmer Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrrad oder ein 
verkehrsrechtlich als Fahrrad einzustufendes betriebliches E-Bike zur privaten 
Nutzung, ist dies seit 2019 steuerfrei, wenn die Überlassung zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgt.  
 
Im Falle einer Gehaltsumwandlung ist der Vorteil aus der Privatnutzung (ein-
schließlich der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte) grundsätzlich mit 
1% der auf volle 100 EUR abgerundeten unverbindlichen Preisempfehlung des 
Herstellers einschließlich Umsatzsteuer zu versteuern und Sozialversicherungs-
beiträge abzuführen. Werden in diesen Fällen betriebliche Räder/E-Bikes erst-
malig im Zeitraum von 2019 bis 2030 an einen Arbeitnehmer überlassen, redu-
ziert sich der Wert für die Privatnutzung. Am 9.1.2020 haben die obersten Fi-
nanzbehörden der Länder mitgeteilt, dass in diesen Fällen für 2019 nur die Hälf-
te und ab 2020 nur noch ein Viertel der Bruttopreisempfehlung nach der 1%-
Regelung zu versteuern ist.  
 
 

Die Gestellung eines Dienstrads 
zusätzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn ist steuerfrei.  
 
Bei einer Gehaltsumwandlung un-
terliegt der Vorteil aus der Privat-
nutzung der Lohnsteuer und der 
Sozialversicherung. Für nach dem 
31.12.2018 erstmals überlassene 
Räder/E-Bikes beträgt der Vorteil 
aus der Privatnutzung im Jahr 2019 
0,5% und ab dem Jahr 2020 0,25% 
der Bruttopreisempfehlung. 

  

5. Registrierungspflicht in den Niederlanden für ausländische Dienstleister Für alle mit Entsendungen bzw. 
Tätigkeiten in den Niederlanden 

Einer europäischen Richtlinie gegen Sozialdumping aus dem Jahr 2014 folgend, 
hat nun auch die Niederlande eine Meldepflicht für ausländische Dienstleister 
aus der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum und der 
Schweiz mit Wirkung ab dem 1.3.2020 eingeführt.  
 
Meldepflichtig sind Unternehmen, die Mitarbeiter vorübergehend in die Nieder-
lande entsenden. Dazu zählen auch Leiharbeitsunternehmen. Zur Meldung sind 
auch Selbstständige aus diversen Branchen verpflichtet.  
 
Die Meldung hat vor Beginn der Tätigkeit in den Niederlanden über die Website 
https://deutsch.postedworkers.nl/, die auch in deutscher Sprache zur Verfügung 
steht, zu erfolgen. Auf dieser Website gibt es einen ausführlichen „Fragen-und-
Antworten-Katalog“. 
 
In der Meldung sind Angaben zu Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arbeitsort, voraus-
sichtliche Dauer der Tätigkeit, Verfügbarkeit der A1-Bescheinigung oder eines 
sonstigen Nachweises der Sozialversicherungsabdeckung in Deutschland für die 
Tätigkeit in den Niederlanden sowie zur Kontaktperson in den Niederlanden zu 
machen.  
 
Ausnahmen von der Meldepflicht bestehen für bestimmte Tätigkeiten oder bei 
Aufenthalten von wenigen Tagen. Bei Nichtmeldungen drohen Bußgelder. 

Die Niederlande haben seit dem 
1.3.2020 eine neue Meldepflicht für 
Tätigkeiten ausländischer Dienst-
leister eingeführt.  
 
Die Meldepflicht trifft Arbeitgeber 
und ggf. auch Selbstständige mit 
Tätigkeiten in den Niederlanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für bestimmte Tätigkeiten beste-
hen Ausnahmen von der Melde-
pflicht. 
 

  

6. USA: Geplante Verschärfung der Mindestbesteuerung Für Unternehmen mit Tochterge-
sellschaften oder Betriebsstätten 
in den USA 

Mit der US-Steuerreform im Jahr 2017 wurde für Steuerzeiträume ab dem Jahr 
2019 eine Mindestbesteuerung (sog. Base Erosion and Anti-Abuse Tax, kurz: 
BEAT) eingeführt. Diese betrifft ausländische Unternehmen mit Tochtergesell-
schaften oder Betriebsstätten in den USA und einem Gruppen-Umsatz der letz-

Die im Jahr 2017 eingeführte Min-
destbesteuerung, sog. Base Erosion 
and Anti-Abuse Tax, wurde mit 
Verwaltungsverfügung aus Dezem-

https://deutsch.postedworkers.nl/
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ten 3 Jahre von durchschnittlich mehr als 500 Mio. USD. Sie soll die missbräuch-
liche Minderung der US-Körperschaftsteuer verhindern. Die gesetzliche Rege-
lung wurde am 2.12.2019 mit klarstellenden Verwaltungsanweisungen unter-
mauert.  
 
Die Mindestbesteuerung greift dann, wenn bestimmte Zahlungen an verbunde-
ne Unternehmen mehr als 3% der gesamten US-Betriebsausgaben betragen. Zu 
solchen Zahlungen gehören u. a. Management Fees, Lizenzgebühren, Zinsauf-
wendungen oder Personalkosten, nicht jedoch Aufwendungen für den Waren-
einkauf. Überschreiten solche Zahlungen die 3%-Grenze, so werden sie dem zu 
versteuernden Einkommen fiktiv wieder hinzugerechnet. Anschließend wird für 
dieses angepasste Einkommen eine Mindeststeuer von derzeit 10% (ab 2026 
von 12,5%) berechnet. Dann ist entweder die höhere reguläre US-
Körperschaftsteuer (derzeit rund 21%) oder die Mindeststeuer zu bezahlen.  
 
Für deutsche Unternehmer führt die Mindestbesteuerung zu einer echten Dop-
pelbesteuerung, da eine Anrechnung der zusätzlichen Steuer auf die deutsche 
Steuer nicht möglich sein soll.  
 
Die US-Finanzverwaltung hat ihren Personalbestand aufgestockt, besser ver-
netzt und geschult. Ein erklärter Schwerpunkt künftiger Prüfungen sind interna-
tionale Aspekte, insbesondere bei US-Vertriebsgesellschaften ausländischer 
Unternehmen mit Verlusten oder niedrigen Gewinnen in den USA. 
 
Unternehmen mit Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten in den USA sollten 
ihre steuerliche Situation hinsichtlich der vorstehend genannten Aspekte über-
prüfen, um möglichen Handlungsbedarf frühzeitig zu erkennen und entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. 
 

ber 2019 konkretisiert.  
 
 
 
 
Die Mindestbesteuerung greift, 
wenn bestimmte US-Aufwen-
dungen zugunsten verbundener 
ausländischer Unternehmen 3% der 
gesamten US-Betriebsausgaben 
übersteigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die US-Finanzverwaltung hat ihr 
Personal aufgestockt und will US-
Tochtergesellschaften ausländi-
scher Unternehmen stärker prüfen. 
 
 

  

7. Dokumentation der Zuordnungsentscheidung von Eingangsumsätzen Für Unternehmen mit Vorsteuer-
abzug  

Der Vorsteuerabzug ist bei einem Leistungsempfänger nur möglich, wenn die 
Leistung u.a. für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt wurde. 
Insbesondere bei solchen Leistungen, die vom Unternehmer sowohl betrieblich 
als auch privat genutzt werden, ist dessen Zuordnungsentscheidung zum unter-
nehmerischen oder privaten Bereich erforderlich. Wird die Entscheidung nicht 
(rechtzeitig) dokumentiert, ist der Vorsteuerabzug nicht zulässig.  
 
Mit Beschluss vom 18.9.2018 bittet der Bundesfinanzhof den Europäischen 
Gerichtshof um Klärung, inwieweit ein Mitgliedstaat eine Ausschlussfrist für die 
Zuordnung zum Unternehmensbereich vorsehen darf und welche Rechtsfolgen 
eine nicht (rechtzeitig) getroffene Zuordnungsentscheidung hat. Gemäß derzei-
tiger Verwaltungsauffassung muss die Zuordnungsentscheidung zeitnah, spätes-
tens aber bis zum 31.7. des Folgejahres getroffen werden. 
 
Sollte der Europäische Gerichtshof zu der Entscheidung gelangen, dass diese 
(nationale) Ausschlussfrist und die damit verbundenen Rechtsfolgen nicht mit 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vereinbar sind, würde das die Möglichkeit 
eines Vorsteuerabzuges bei einer gemischten Leistung deutlich erleichtern. 
 
 

Der Vorsteuerabzug hängt u.a. von 
der Verwendung der erhaltenen 
Leistung ab. Kann diese sowohl 
betrieblich als auch privat genutzt 
werden, muss eine Zuordnungsent-
scheidung getroffen werden. 
 
Dieses muss zeitnah, spätestens bis 
zum 31.7. des Folgejahres erfolgen. 
Der Europäische Gerichtshof soll 
nun entscheiden, ob diese Aus-
schlussfrist europarechtskonform 
ist. 
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8. Angaben zu Konsignationslagern in der Zusammenfassenden Meldung Für Unternehmer mit Konsignati-
onslagern 

Seit 2020 gibt es für die grenzüberschreitende Überführung von Liefergegen-
ständen in ein Konsignationslager eine Vereinfachungsregelung. Danach hat der 
liefernde Unternehmer erst im Zeitpunkt der Entnahme der Gegenstände durch 
den Kunden aus dem Konsignationslager eine innergemeinschaftliche Lieferung 
im Abgangsland zu erklären. Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser 
Vereinfachungsregelung ist u.a., dass der Unternehmer bestimmte Angaben in 
der Zusammenfassenden Meldung macht. 
 
Diese Angaben können derzeit noch nicht erfolgen, weil die Finanzverwaltung 
nicht in der Lage ist, die technischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Aus 
diesem Grund hat das Bundesfinanzministerium am 28.1.2020 darauf hingewie-
sen, dass zur Erfüllung der bestehenden Meldepflichten die betreffenden Un-
ternehmer eine gesonderte „Meldung über Beförderungen oder Versendungen 
in ein Konsignationslager“ an das Bundeszentralamt für Steuern übermitteln 
müssen. Die Meldezeiträume und Abgabefristen stimmen mit denen der Zu-
sammenfassenden Meldung überein. Die Meldepflicht besteht für Zeiträume ab 
dem 31.12.2019. 
 
Der zu verwendende Vordruck, den Sie auf dem Formularserver der Bundesfi-
nanzverwaltung unter www.formulare-bfinv.de finden, kann online ausgefüllt 
und übermittelt werden. Alternativ kann er abgerufen, offline ausgefüllt und auf 
sicherem Übertragungsweg an das DE-Mail-Postfach des Bundeszentralamt für 
Steuern (konsignationslager@bzst.de-mail.de) versendet werden. Das Bundes-
zentralamt erteilt anschließend eine Bestätigung der Datenübermittlung, so 
dass eine Archivierung der Protokolle durch den Unternehmer möglich ist. 
 
Sofern Sie als Unternehmer Waren in ein Konsignationslager versenden und von 
dieser Meldepflicht betroffen sind, empfehlen wir kurzfristig zu prüfen, ob bei 
Ihnen die notwendigen technischen Voraussetzungen gegeben sind.  
 

Um die seit 2020 geltende Verein-
fachungsregelung für Konsignati-
onslager in Anspruch nehmen zu 
können, müssen bestimmte Anga-
ben in der Zusammenfassenden 
Meldung gemacht werden.  
 
 
Technisch ist dies derzeit noch 
nicht möglich. Darum muss eine 
gesonderte Meldung an das Bun-
deszentralamt für Steuern übermit-
telt werden. 
 
 
 
 
 
Den Vordruck finden Sie auf dem 
Formularserver der Bundesfinanz-
verwaltung.  
 

  

9. Geplante Verwaltungsanweisung zur umsatzsteuerlichen Behandlung von 
    Gutscheinen 

Für alle Unternehmen, die Gut-
scheine verwenden 

Nach dem 31.12.2018 ausgestellte Gutscheine sind umsatzsteuerlich in Ein-
zweck- und Mehrzweck-Gutscheine zu unterscheiden. 
  
Ein Einzweck-Gutschein ist ein Gutschein, bei dem bereits bei dessen Ausstel-
lung alle Informationen vorliegen, die benötigt werden, um die umsatzsteuerli-
che Behandlung der zugrundeliegenden Umsätze mit Sicherheit zu bestimmen 
(z.B. Leistungsort und Steuersatz, nicht aber genauer Gegenstand der Lieferung 
oder sonstigen Leistung). Die Besteuerung erfolgt im Zeitpunkt der Ausgabe des 
Gutscheins. Die tatsächliche Ausführung der Leistung unterliegt dann keiner 
Besteuerung mehr. 
 
Alle anderen Gutscheine sind Mehrzweck-Gutscheine. Diese unterliegen erst bei 
tatsächlicher Lieferung bzw. bei tatsächlicher Ausführung der sonstigen Leistung 
der Umsatzsteuer. 
 
Das Bundesfinanzministerium hat nun den Entwurf einer geplanten Verwal-
tungsanweisung zu Gutscheinen veröffentlicht, in dem einige der zahlreichen 
Praxisfragen beantwortet werden sollen. Danach sind die Vorschriften sowohl 
auf physische als auch auf elektronische Gutscheine anwendbar. Zudem wird 

Umsatzsteuerlich sind Einzweck- 
und Mehrzweck-Gutscheine zu 
unterscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine geplante Verwaltungsanwei-
sung soll die Zweifelsfragen der 
Praxis beantworten.  

http://www.formulare-bfinv.de/
mailto:konsignationslager@bzst.de-mail.de
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konkretisiert, wie sich die Nichteinlösung von Gutscheinen auswirkt. 
Außerdem wird u.a. klargestellt, dass Fahrscheine und Eintrittskarte für Kinos 
und Museen nicht von den Regelungen für Gutscheine betroffen sind. 
 
Weiterhin ist eine Übergangsfrist geplant. Dies würde dazu führen, dass eine 
vorhergehende, von der Verwaltungsanweisung abweichende Behandlung nicht 
beanstandet wird. 
 
Sobald die finale Verwaltungsanweisung vorliegt, werden wir Sie informieren. 

 
 
 
 
 
Zudem ist eine Übergangsfrist sei-
tens der Finanzverwaltung geplant. 

  

10. Aktuelles zur umsatzsteuerlichen Organschaft bei Personengesellschaften Für Personengesellschaften 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt dann vor, wenn die Organgesellschaft 
wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell in das Unternehmen des Organträ-
gers eingegliedert ist. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
können seit Anfang 2019 auch Personengesellschaften als Organgesellschaften 
in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sein. Vorher war dies nur 
für Kapitalgesellschaften möglich.  
 
Nach Auffassung der Finanzverwaltung kann eine Personengesellschaft aber nur 
dann als Organgesellschaft in Betracht kommen, wenn diese zu 100% in das 
Unternehmen des Organträgers eingegliedert ist. Dies ist der Fall, wenn neben 
dem Organträger nur finanziell in den Organträger eingegliederte Gesellschaften 
an der Personengesellschaft beteiligt sind. Jede sonstige Fremdbeteiligung ist 
bisher schädlich. 
 
Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg stellt sich nun die Frage, ob die Verwal-
tungsauffassung richtig ist oder ob Personengesellschaften auch bei Beteiligung 
von nicht finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliederten Per-
sonen Organgesellschaften sein können. Es hat diese Frage dem Europäischen 
Gerichtshof am 21.11.2019 zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Sollte der Europäische Gerichtshof entscheiden, dass eine Organschaft auch 
dann vorliegen kann, wenn die Personengesellschaft nicht zu 100% in das Un-
ternehmen des Organträgers eingegliedert ist, könnte sich der Kreis der umsatz-
steuerlichen Organschaften erheblich erweitern und entsprechenden Hand-
lungsbedarf auslösen. 
 

Eine umsatzsteuerliche Organschaft 
liegt vor, wenn die Organgesell-
schaft finanziell, organisatorisch 
und wirtschaftlich in das Unter-
nehmen des Organträgers einge-
gliedert ist.  
 
Personengesellschaften können 
bislang nur dann Organgesellschaf-
ten sein, wenn der Organträger 
mittelbar oder unmittelbar 100% 
ihrer Stimmrechte hält. 
 
 
Der Europäische Gerichtshof muss 
nun entscheiden, ob diese Auffas-
sung richtig ist. 
 
 
 
 
 

  

11. Aktuelles zur steuerlichen Berücksichtigung von Erstausbildungskosten Für (ehemalige) Studenten und 
Auszubildende 

Nach dem Gesetz dürfen Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung 
oder ein Erststudium bei der Einkommensteuer nicht als Werbungskosten abge-
zogen werden. Die Kosten sind nur in Höhe von maximal 6.000 € als Sonderaus-
gaben abzugsfähig. Ein Verlustvortrag ist nicht möglich. Damit können bei-
spielsweise Studenten ohne eigenes Einkommen die Kosten nie geltend ma-
chen.  
 
Der Bundesfinanzhof hielt diese Regelung für verfassungswidrig und bat das 
Bundesverfassungsgericht um Klärung. Dieses entschied jedoch am 19.11.2019, 
dass das Abzugsverbot von Kosten für eine erstmalige Berufsausbildung bzw. ein 
Erststudium als Werbungskosten verfassungsgemäß ist. Der Gesetzgeber durfte 
diese Kosten als privat mitveranlasst qualifizieren und den Sonderausgaben 
zuordnen, da insbesondere die Erstausbildung oder das Erststudium direkt nach 
dem Schulabschluss eine besondere Nähe zur Persönlichkeitsentwicklung auf-
weisen.  

Aufwendungen für die erstmalige 
Berufsausbildung oder das Erststu-
dium können nicht als Werbungs-
kosten steuerlich geltend gemacht 
werden. Lediglich ein begrenzter 
Abzug als Sonderausgaben ist mög-
lich. 
Das Bundesverfassungsgericht 
entschied am 19.11.2019, dass 
diese Regelung verfassungsgemäß 
ist. 
 
 
 
 



- 11 - 
 

Established 1927 

Von der gesetzlichen Beschränkung nicht erfasst sind Aufwendungen für eine 
zweite Ausbildung (z.B. für ein Studium nach einer Berufsausbildung oder für ein 
Masterstudium). Diese sind weiterhin in voller Höhe als Werbungskosten ab-
zugsfähig. Übersteigen die Kosten die Einnahmen eines Jahres, mindert der 
Verlust im Rahmen des Verlustrücktrags bzw. -vortrags die Einkünfte anderer 
Jahre. Gleiches gilt auch, wenn die Berufsausbildung oder das Erststudium im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgen. 

Die Kosten für eine Zweitausbil-
dung oder ein Zweitstudium oder 
ein Erststudium im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses sind hiervon 
nicht erfasst. 

 
 

III. Sonstige Beratung 
 

1. Patientenverfügungen und Notfallkoffer für Geschäftsführer Für Geschäftsführer 

In nunmehr mehreren Beschlüssen hat der Bundesgerichtshof zu der Frage 
Stellung genommen, welche inhaltlichen Voraussetzungen an eine Patientenver-
fügung zu stellen sind. Danach müssen zu unterschiedlichen Situationen konkre-
te Regelungen für ärztliche Maßnahmen festgelegt werden. 
 
Allgemeine Formulierungen, wie „keine lebenserhaltenden Maßnahmen“ zu 
wollen, reichen für eine wirksame Patientenverfügung nicht aus. Die Anforde-
rungen an eine hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung werden hier 
nicht erfüllt. Eine wirksame Patientenverfügung erfordert für Einzelfälle bzw. 
spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen die Benennung bestimm-
ter ärztlicher Maßnahmen. Falls eine wirksame Verfügung getroffen wurde, 
bedarf es später keiner Entscheidung eines Betreuers oder eines Bevollmächtig-
ten mehr. Der Betreuer bzw. Bevollmächtigte muss dann nur noch Sorge dafür 
tragen, dass der in der Patientenverfügung niedergelegte Wille des Betroffenen 
beachtet wird. Das Justiz- und Verbraucherschutzministerium rät dazu, sich bei 
der Abfassung seiner Patientenverfügung durch einen Arzt oder eine andere 
fachkundige Person oder Organisation beraten zu lassen.  
 
Als Geschäftsführer sollte man aber auch das Unternehmen auf den Fall der 
eigenen vorübergehenden oder dauernden Handlungsunfähigkeit bzw. einen 
plötzlichen Todesfall vorbereiten. Ziel ist hierbei, dass das Unternehmen in sol-
chen Ausnahmesituationen handlungsfähig bleibt. Bewährt hat sich für diese 
Fälle ein „Notfallkoffer“. 
 
In diesem Notfallkoffer sollte sich eine Vollmacht für einen Notgeschäftsführer 
befinden sowie ein Notfallfahrplan mit Checklisten bzw. Anweisungen, wer 
wann was macht. Diese Vollmacht muss rechtswirksam unterschrieben werden. 
Sie sollte den Umfang der Befugnisse, ggf. die Befugnis zur Erteilung von Unter-
vollmachten, die Geltungsdauer und die Widerrufsmöglichkeit beinhalten.  
 
Mit dem Notfallkoffer sollte der Notgeschäftsführer informiert werden über: 

 Zweit-Schlüssel-Depot (für Geschäftsräume, Safe, Schließfächer, Fahr-
zeuge etc.) 

 PC-, Tablet-, Smartphone-, Raum- und sonstige technische Zugänge 

 Passwörterübersicht und ggf. PIN-/TAN-Listen 

 Übersicht zu Versicherungen / Aufbewahrung der Policen 

 Wichtige Adressen (Familienangehörige, Berater, Kooperationspartner) 

 Namen von wichtigen Mitarbeitern und deren Funktionen im Unter-
nehmen, usw. 

 
Wichtig ist außerdem, dass die Person des Notgeschäftsführers und dessen 
Befugnisse den leitenden Mitarbeitern des Unternehmens mehr oder weniger 
detailliert bekannt gegeben werden, damit diese Personen vertrauensvoll mit 
dem Notgeschäftsführer zusammenarbeiten. 
Auch eine Handlungsunfähigkeit von Gesellschaftern sollte bedacht werden, 

 
 
 
 
 
Eine Patientenverfügung muss 
hinreichend konkrete Behand-
lungsentscheidung für verschiede-
ne Situationen regeln.  
 
 
 
 
 
 
Lassen Sie sich hierzu beraten. 
 
 
Geschäftsführer sollten für den Fall 
ihrer plötzlichen Handlungsunfä-
higkeit einen „Notfallkoffer“ ein-
richten.  
 
 
Dieser sollte eine Vielzahl von In-
formationen enthalten, die eine 
Fortführung des Unternehmens 
absichern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die leitenden Mitarbeiter des Un-
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denn gegebenenfalls müssen z.B. Geschäftsführer abberufen oder bestellt und 
Jahresabschlüsse festgestellt werden. Für solche Fälle sollten Gesellschafter 
Vollmachten für ihre Vertretung in den Gesellschafterversammlungen erteilen. 
 
Zusätzlich sollten Regelungen für die Versorgung der Angehörigen getroffen 
werden. Dies betrifft insbesondere die kurzfristige Ausstattung mit Liquidität zur 
Bestreitung von Behandlungskosten der erkrankten Person und des eigenen 
Lebensunterhalts.  

ternehmens sollten auf die plötzli-
che Verhinderung des Geschäfts-
führers vorbereitet werden. 
Gesellschafter sollten Vollmachten 
für Beschlussfassungen in Gesell-
schafterversammlungen erteilen. 
 
Auch die Versorgung der Angehöri-
gen muss geregelt werden.  

  

2. Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens  Für Verbraucher und Unterneh-
mer 

Das Justiz- und Verbraucherschutzministerium hat am 13.2.2020 den Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 
vorgelegt, um die vom Europäischen Parlament beschlossene Restrukturie-
rungsrichtlinie umzusetzen. Nach dem Entwurf sollen sowohl insolvente unter-
nehmerisch tätige Personen als auch Verbraucherinnen und Verbraucher Zu-
gang zu einem Verfahren haben, das ihnen unter bestimmten Voraussetzungen 
eine volle Entschuldung nach einer Wohlverhaltensperiode von drei Jahren 
ermöglicht.  
 
Die Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens soll etappenweise bis zum 
17.6.2022 erfolgen. Es ist vorgesehen, dass sich die Dauer der Wohlverhaltens-
periode in einem Übergangszeitraum monatlich von derzeit sechs Jahren um je 
einen Monat reduziert, bis sie letztendlich zum 17.6.2022 auf drei Jahre verkürzt 
ist. Diese Vorgehensweise verhindert, dass überschuldete Schuldnerinnen und 
Schuldner die Einleitung des Verfahrens verzögern, um in den „Genuss“ der 
kürzeren Verfahrensdauer zu kommen. Denn für jeden Monat, den der Schuld-
ner oder die Schuldnerin mit der Antragstellung wartet, verkürzt sich die Rest-
schuldbefreiungsfrist auch nur um einen Monat. Die Summe aus zugewarteter 
Zeit und Restschuldbefreiungsfrist ist stets gleich. Immer wird das Verfahren am 
selben Tag abschlussreif sein.  
 
Ein erneutes Restschuldbefreiungsverfahren soll zukünftig nicht mehr nach 
zehn, sondern erst nach dreizehn Jahren möglich sein.  
 
Weiter ist geplant, dass Tätigkeitsverbote, die allein aufgrund der Insolvenz der 
Schuldnerin oder des Schuldners ergangen sind, nach Erteilung der Restschuld-
befreiung kraft Gesetzes außer Kraft treten. Ist die geplante Tätigkeit jedoch aus 
anderen Gründen nur mit einer behördlichen Genehmigung möglich, muss diese 
nochmals eingeholt werden.1 

Die Dauer von Restschuldbefrei-
ungsverfahren für insolvente Per-
sonen soll von sechs auf drei Jahre 
reduziert werden.  
 
 
 
 
 
Die Reduzierung erfolgt schrittwei-
se bis zum 17.6.2022. Dieses Ver-
fahren beginnt rückwirkend mit 
dem 17.12.2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tätigkeitsverbote aufgrund der 
Insolvenz treten mit Erteilung der 
Restschuldbefreiung außer Kraft.  
 

  

IV. Jahresabschluss 
 

1. Latente Steuern im handelsrechtlichen Konzernabschluss Für Unternehmen mit HGB-
Konzernabschlüssen 

Die Bilanzierung latenter Steuern ist häufig eine große Herausforderung. Auf 
Ebene des Jahresabschlusses besteht ein Ansatzwahlrecht für aktive latente 
Steuern, welches auch für den Konzernabschluss gilt. Dagegen sind sämtliche 
aus Konsolidierungsmaßnahmen resultierenden latenten Steuern auf Konzern-
ebene ansatzpflichtig.  
 
Des Weiteren können identische Sachverhalte im Einzelabschluss anders als im 
Konzernabschluss behandelt werden. Betroffen sind z.B. latente Steuern auf 
Buchwertdifferenzen aus dem erstmaligen Ansatz eines Geschäfts- oder Fir-

Die Bilanzierung latenter Steuern 
ist kompliziert. 
 
 
 
 
Laut Vorschlag des Deutschen 
Rechnungslegungs Standards 
Committee e.V. soll für den Kon-
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menwerts bei einem Asset Deal oder Share Deal. Diesbezüglich sieht der am 
23.12.2019 durch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. 
(DRSC) veröffentlichte E-DRÄS 11 als wesentliche Veränderung vor, ein Wahl-
recht zur Gleichbehandlung von Buchwertdifferenzen aus Asset Deals und Share 
Deals zu schaffen. Danach müssen auf derartige Differenzen keine latenten 
Steuern im Konzernabschluss gebildet werden. Dieses Wahlrecht soll auch für 
Buchwertdifferenzen bei Anwendung der Equity-Methode gelten. 
 
Effekte aus der Währungsumrechnung des Eigenkapitals von ausländischen 
Tochtergesellschaften führen als sog. Outside Basis Differences nicht zu latenten 
Steuern. Gemäß dem Entwurf wird diese Sichtweise künftig auch auf die Wäh-
rungsumrechnung des Eigenkapitals ausländischer Zweigniederlassungen und 
Betriebsstätten übertragen. 
 
Außerdem enthält E-DRÄS 11 Regelungen zu Zwischenergebniseliminierungen, 
der Behandlung neutraler Differenzen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Angabepflichten im Anhang.  
 
Der Entwurf sieht eine erstmalige Anwendung der geänderten Regelungen für 
nach dem 31.12.2020 beginnende Geschäftsjahre vor. Eine frühere Anwendung 
wird jedoch empfohlen. 

zernabschluss ein Wahlrecht für die 
Bildung latenter Steuern auf Buch-
wertdifferenzen aus dem erstmali-
gen Ansatz eines Geschäfts- oder 
Firmenwerts bei einem Asset Deal 
eingeführt werden. 
 
 
Bei der Währungsumrechnung des 
Eigenkapitals werden Zweignieder-
lassungen und Betriebsstätten als 
selbständige Konzernunternehmen 
behandelt. 
 
 
 
 
 
Die Erstanwendung ist für Ge-
schäftsjahre beginnend nach dem 
31.12.2020 geplant. 

  

2. Grundlegender Änderungsvorschlag zur Gewinn- und Verlustrechnung nach 
    IFRS 

Für IFRS-Anwender 

Mit dem Standardentwurf ED/2019/7 vom 17.12.2019 hat das International 
Accounting Standards Board (IASB) weitreichende Änderungen zur Gewinn- und 
Verlustrechnung im IFRS-Abschluss vorgeschlagen. Der neue Standard soll den 
bisherigen IAS 1 ersetzen. 
 
Im Zentrum der Änderungsvorschläge steht die Struktur der Gewinn- und Ver-
lustrechnung. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird künftig in Anlehnung an 
eine Kapitalflussrechnung in einen operativen, investiven und einen Finanzie-
rungsbereich unterteilt, für die jeweils Zwischensummen zu bilden sind. Diese 
verbindlich auszuweisenden Kategorien sollen dem Adressaten einen besseren 
Einblick in die Leistungserbringung des Bilanzierenden ermöglichen. Damit wird 
dem vor allem von Investorenseite geäußerten Wunsch nach einer besseren 
Vergleichbarkeit der IFRS-Abschlüsse sowie einer einheitlichen Definition von 
Leistungskennzahlen entsprochen. 
 
Des Weiteren enthält der Entwurf Leitlinien zur Angabe und Erläuterung der 
unternehmerisch genutzten Leistungskennzahlen im Anhang und Vorschläge zur 
Verbesserung der Kapitalflussrechnung durch die Aufhebung von Ausweiswahl-
rechten, insbesondere für Dividenden und Zinsen. 
 
Der neue Standard soll 18 oder 24 Monate nach seiner finalen Veröffentlichung 
anwendbar sein. Aufgrund der frühen Phase der Entwurfsfassung bleiben die 
weitere Entwicklung und Verabschiedung abzuwarten. 

 
 
 
 
 
Das International Accounting Stan-
dards Board schlägt eine Strukturie-
rung der Gewinn- und Verlustrech-
nung in einen betrieblichen Be-
reich, einen Investitionsbereich und 
einen Finanzierungsbereich vor.  
 
 
 
 
Zusätzlich wird die Erläuterung von 
Leistungskennzahlen im Anhang 
sowie die Streichung bestimmter 
Wahlrechte für die Kapitalfluss-
rechnung geregelt. 
 
 

 
Der Fahrplan steht auf der Homepage der EU-Kommission unter https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive zur Verfügung. 
 

  

3. Geplante Überarbeitung der CSR-Richtlinie Für große kapitalmarktorientierte 
Unternehmen 

Die Europäische Kommission hat am 30.1.2020 einen Fahrplan zur Überarbei-
tung der Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung veröffentlicht (sog. 

Die europäische Richtlinie zur nicht-
finanziellen Berichterstattung wird 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
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CSR-Richtlinie). Die erst im Jahr 2017 eingeführte Berichtspflicht über Umwelt- 
und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung sowie weitere soziale und gesellschaftliche 
Aspekte soll besser auf die Bedürfnisse der Adressaten abgestimmt werden.  
 
Zurzeit werden die gesetzlichen Vorgaben im Wesentlichen durch unverbindli-
che Leitlinien konkretisiert. Diese sollen weiterentwickelt und ausgebaut wer-
den. Daneben wird die Entwicklung eines (Rechnungslegungs-)Standards zur 
nichtfinanziellen Berichterstattung erwogen, dessen Anwendung ebenfalls frei-
willig sein soll.  
 
Alternativ dazu schlängt die Europäische Kommission die Einführung verbindli-
cher Regelungen zur Ausgestaltung der nichtfinanziellen Berichterstattung vor. 
 
Die öffentliche Konsultation zu dem Vorhaben endet am 14.5.2020. Die Ent-
scheidung ist für das Ende des Jahres 2020 geplant. 
 

überarbeitet.  
 
 
 
 
Bisher sind die Leitlinien der Euro-
päischen Kommission zur Berichts-
pflicht unverbindlich. 
 
 
 
Die Einführung eines verbindlichen 
Standards wird erwogen. 
 

  

Der Fahrplan steht auf der Homepage der Europäischen Kommission unter https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive zur Verfügung. 

 
 

V. Digitalisierung 
 

Auslagerung von IT-Systemen und Cloud-Nutzungen Für alle Unternehmen 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung sind viele Unternehmen bemüht, 
ihre IT-Systeme zu modernisieren. Eine Überführung der Daten und Anwendun-
gen in die Cloud erscheint auf den ersten Blick als eine zukunftsorientierte Lö-
sung, ist aber auch mit einigen Herausforderungen verbunden. 
 
Der Vorteil der Cloud-Migration liegt nicht nur in der Modernisierung der An-
wendungslandschaft und Standardisierung von Prozessen, sondern auch darin, 
sich von teuren eigenen Rechenzentren befreien zu können. 
 
Eine große Schwierigkeit bei der Umstellung der IT auf ein modernes System 
ergibt sich bei veralteten oder stark individualisierten, historisch gewachsenen 
Systemen, aus denen sich die betriebsnotwendigen Daten kaum strukturiert 
exportieren lassen. Viele Unternehmen nutzen darum den mit einem Wechsel 
verbundenen Neuanfang, um vor der Datenübernahme eine gründliche Daten-
bereinigung und -restrukturierung durchzuführen. Wesentlicher Erfolgsfaktor ist 
hierbei, sich von nicht mehr benötigten Altdaten zu trennen, redundante Daten 
zu löschen und eine gute Datenqualität herzustellen. 
 
Bei einem Wechsel der IT-Systeme sind die Aufbewahrungspflichten nach Han-
dels- und Steuerrecht sowie die Vorgaben der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung zu beachten. Hierbei betragen die Aufbewahrungsfristen je nach Art 
der Unterlagen zwischen sechs und zehn Jahren. 
 
Wichtig ist hierbei, dass der Unternehmer das bisher verwendete Datenverar-
beitungssystem mindestens fünf Jahre im Betrieb halten muss, sofern bei der 
Auslagerung die Altdaten nicht vollständig mit übernommen wurden. Für Ge-
schäftsjahre nach Ablauf des fünften Kalenderjahres, das auf den Systemwech-
sel oder die Auslagerung folgt, ist es ausreichend, die steuerlich relevanten 
Daten ausschließlich auf einem maschinell auswertbaren Datenträger vorzuhal-
ten. Für diese Altjahre muss also das vor der Migration verwendete IT-System 

Für die Modernisierung von IT-
Systemen werden häufig Cloud-
Lösungen verwendet. 
 
 
 
 
 
 
Vor der Umstellung auf ein moder-
nes IT-System sollte eine gründliche 
Bereinigung des Datenbestands 
vorgenommen werden. 
 
 
 
 
 
Die Aufbewahrungsfristen für be-
steuerungsrelevante Daten betra-
gen zwischen sechs und zehn Jah-
ren. 
 
Nach einem IT-Systemwechsel 
muss das bisher verwendete Sys-
tem für steuerliche Zwecke fünf 
Jahre aufrechterhalten werden. 
Ältere Daten können auf einem 
maschinell auswertbaren Datenträ-
ger vorgehalten werden. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive
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nicht mehr funktionsfähig sein. 
 
Die Daten aus dem Altsystem in geeigneter Weise strukturiert zusammenzustel-
len und auf auswertbaren Datenträgern zu speichern, stellt den Steuerpflichti-
gen oft vor große technische Herausforderungen. 

 
 
 

 
 

VI. Wirtschaft 
 

Beachtung der Regelungen nach dem Verpackungsgesetz in Deutschland Für Unternehmer mit systembe-
teiligungspflichtigen Verpackun-
gen 

In- und ausländische Unternehmen unterliegen in Deutschland der Lizensie-
rungspflicht bei einem dualen System, sofern sie Verpackungen in Umlauf brin-
gen. Neben dieser Systembeteiligungspflicht besteht auch eine zwingende Re-
gistrierungspflicht beim Verpackungsregister. Zusätzlich ist in vielen Fällen auch 
eine Prüfung der gemeldeten Mengen notwendig. 
 
Gemäß dem seit 1.1.2019 geltenden Verpackungsgesetz müssen alle Unter-
nehmer für ihre systembeteiligungspflichtigen Verpackungen eine Vollständig-
keitserklärung bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister hinterlegen, 
wenn sie „Erstinverkehrbringer“ sind. Dies muss bis zum 15. Mai für das voraus-
gegangene Kalenderjahr geschehen. Als Erstinverkehrbringer gilt jeder Produ-
zent, Importeur oder Exporteur, der für private Endverbraucher bestimmte 
Waren in Verkaufs- oder Umverpackungen in Deutschland erstmals an Dritte 
abgibt. Dritte können dabei Händler oder Endverbraucher sein.  
 
Die hinterlegten Meldemengen sind von einem registrierten Prüfer (u.a. Steuer-
berater/Wirtschaftsprüfer) bei Überschreiten der gesetzlichen Grenzen zwin-
gend zu prüfen. 
 
Neben inländischen Unternehmen sind auch Unternehmer aus dem Ausland in 
Deutschland registrierungspflichtig, wenn sie als Exporteure entsprechende 
Waren nach Deutschland verkaufen. Alle bisher registrierten Unternehmen sind 
im Herstellerregister unter www.verpackungsregister.org einsehbar. 
 
Wer seinen Pflichten nach dem Verpackungsgesetz nicht nachkommt, muss mit 
empfindlichen Bußgeldern rechnen. 
 
 

Unternehmer sind lizenzierungs-
pflichtig, wenn sie in Deutschland 
für Verbraucher bestimmte ver-
packte Waren in Umlauf bringen. 
 
 
Insbesondere muss bis zum 
15.5.2020 eine Vollständigkeitser-
klärung für das Jahr 2019 abgege-
ben werden. 
 
 
 
 
 
Die Vollständigkeitserklärung muss 
in vielen Fällen von einem externen 
Prüfer geprüft werden. 
 
Betroffen sind auch ausländische 
Exporteure mit entsprechenden 
Lieferungen ins Inland. 
 
 
Bei Verstößen gegen die Melde-
pflichten drohen empfindliche 
Bußgelder. 

 

Allen betroffenen Unternehmen empfehlen wir, rechtzeitig vor dem Stichtag 15.5.2020 die entsprechenden Vollstän-
digkeitserklärungen für das Jahr 2019 zu erstellen und prüfen zu lassen! Gerne unterstützen wir Sie hierbei. 
 

 
 

VII. Kurznachrichten 
 

Der Vorteil aus der verbilligten oder unentgeltlichen Überlassung einer Woh-
nung an einen Arbeitnehmer ist generell der Lohnsteuer zu unterwerfen. Ab 
2020 unterbleibt die Besteuerung, wenn die vom Arbeitnehmer gezahlte Miete 
mindestens zwei Drittel des ortsüblichen Mietwerts (Kaltmiete und umlagefähi-
ge Kosten) beträgt und die Kaltmiete nicht höher als 25 Euro je Quadratmeter 
ist.  

Ab 2020 entfällt bei der verbilligten 
Vermietung einer Wohnung an 
einen Arbeitnehmer unter be-
stimmten Voraussetzungen die 
Lohnsteuer. 

  

http://www.verpackungsregister.org/
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VIII. Kolumne von Prof. Dr. W. Edelfried Schneider - HLB Dr. Dienst & Partner 
 

EUROPA AKTUELL 
 
Vereinfachung der Quellensteuer  
 
Ein wichtiger Baustein zum weiteren Ausbau der Kapitalmarktunion ist die ver-
einfachte Besteuerung von Dividendenzahlungen über die Grenze. 
 
Bisher scheuen insbesondere private Investoren den Kauf ausländischer Aktien, 
weil die Dividendenbesteuerung entweder nicht klar geregelt oder mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden ist. Nicht selten führt der Einbehalt der Kapi-
talertragsteuer zu einer Doppelbesteuerung, weil der Dividendenempfänger den 
Aufwand eines Antrages an die ausländische Finanzbehörde zur Rückerstattung 
scheut. 
 
Die Durchführung der Quellenbesteuerung in Europa ist nicht harmonisiert. Die 
Europäische Kommission schätzt die Kosten des derzeitigen ineffizienten Be-
steuerungsprozesses auf rund 8,4 Mrd. EUR jährlich, wovon rund 6 Mrd. EUR 
auf nicht erstattete Quellensteuern entfallen. Daher ist unmittelbar einsichtig, 
dass dieser Besteuerungsprozess eines der größten Hindernisse auf dem Weg zu 
einem effizienten Kapitalmarkt in Europa darstellt. 
 
Um diesem Problem entgegenzuwirken hat die EU bereits 2017 einen Code of 
Conduct für die Quellenbesteuerung herausgegeben; Maßnahmen sind darauf-
hin jedoch bisher kaum erfolgt. 
 
Accountancy Europe hat in einem Papier vom Mai 2019 verschiedene Vorschlä-
ge zu einer Verbesserung der Situation unterbreitet. Dabei geht es im Wesentli-
chen um zwei Punkte: 
 
1. Es soll die Möglichkeit eröffnet werden, vorab die Quellensteuerbefreiung 

im Land der Zahlung zu erreichen. 
 
2. Die Steuerverwaltung muss erleichtert werden, indem insbesondere digita-

le Tools eingesetzt werden, die auf den Steuerzahler und Investor zuge-
schnitten sind. 

 
Die Steuerbefreiung an der Quelle (relief at source) scheiterte bisher an den 
hohen Hürden der zu erfassenden Daten der ausländischen Steuerpflichtigen. 
 
Verwaltungstechnisch ist zu berücksichtigen, dass die Steuerbehörden im Zah-
lungsland von der Anzahl der Anträge überfordert sind. Daher gibt es den Vor-
schlag der sog. „Bulk Claims“, bei denen bestimmte Institute oder Organisatio-
nen im Auftrag vieler Investoren oder Kunden die Anträge gesammelt stellen. 
 
Solche Sammelanträge sind nur möglich, wenn über die begünstigten Antrag-
steller alle relevanten Daten bekannt sind. Hier stößt man jedoch an Grenzen 
des Datenschutzes. Eine Möglichkeit, um die Sammelanträge auf den Weg zu 
bringen, könnte die Einschaltung von Treuhändern sein, die die notwendigen 
Daten der persönlichen Steuerpflicht verwalten. 
 
Sofern Sammelanträge nicht realistisch umsetzbar sind, bleibt es dabei, dass die 
individuellen Antragsprozesse durch eine digitale Abwicklung für den Investor 
und Steuerpflichtigen erheblich erleichtert werden können.  
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Professor Dr. W. Edelfried Schneider 
Wirtschaftsprüfer 
Past President Accountancy Europe 
 
Den vollständigen Artikel nebst Quellen finden Sie auf der Website von HLB 
Deutschland: www.hlb-deutschland.de/ea 
 

 
 

IX. Aktuelles aus unserem Haus 
 

1. Corona-Strategie unseres Hauses  

Die Corona-Krise hat in unserer Kanzlei erhebliche Auswirkungen auf unsere 
Prozesse genommen. Mitarbeiter, die die Jahresabschlüsse in der Vergangen-
heit in Ihren Unternehmen vor Ort durchgeführt haben, sind in diesem Jahr 
entweder im Büro oder im Home-Office für Sie tätig. Dies bringt es mit sich, dass 
persönliche Gespräche auf Telefonate oder Videokonferenzen verlegt werden 
müssen.  

Sowohl im Bereich der Jahresabschlussprüfungen als auch in allen anderen Be-
reichen haben wir unsere Kanzlei Corona-fest aufgestellt. Alle Mitarbeiter haben 
die Möglichkeit, über mobile Home-Office-Arbeitsplätze auf die zentralen Daten 
der Kanzlei zuzugreifen. Hierdurch wird gewährleistet, dass wir selbst im Falle 
einer Quarantäne-Situation voll handlungsfähig bleiben. 

 

2. Digitales  

Ergänzend zu den oben beschriebenen Maßnahmen zum Schutz unserer Kanzlei 
vor den Auswirkungen der Corona-Krise haben wir ein hauseigenes Video Kon-
ferenz-Portal auf der Basis von „Microsoft Teams“ eingerichtet. Hierdurch ste-
hen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern unter den hohen Sicherheitsstandards, 
denen wir als Berufsträger verpflichtet sind, auch zu dezentralen Konferenzen, 
zum Austausch von Dokumenten und - sofern erforderlich - auch zu kollaborati-
ven Arbeitsweisen zur Verfügung.  

 

3. Veröffentlichung  

„Unternehmensbewertung für steuerrechtliche Zwecke in der Praxis – Aktuelle 

Entwicklungen und Handlungsempfehlungen“ 
von: Dr. Marc Richard, Wirtschaftsprüfer, CVA 
in: kösdi 3/2020, S. 21652 ff.  
 

4. Persönliches  

Am 6. April hat unser Partner, Herr Ludwig Quacken, seinen 65. Geburtstag 
begangen. Wir gratulieren hierzu recht herzlich und freuen uns, dass Herr 
Quacken unserer Kanzlei auch weiterhin längerfristig als Partner mit seiner hoch 
geschätzten Expertise uns zur Verfügung steht.  

Herzlichen Glückwunsch! 

 

 
 

http://www.hlb-deutschland.de/ea
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